
 
 

 

Schützenverein Moorwerder  v. 1951 e.V. 

SCHÜTZENVEREIN MOORWERDER V. 1951 e.V., BAUERNSTEGEL 5, 21109 HAMBURG 

  

BANKVERBINDUNG:  

HAMBURGER VOLKSBANK; KTO.NR.: 44737602; BLZ 201 900 03 

IBAN: DE41 201 900 03 00 44737602; BIC/SIFT: GENODEF1HH2 

 

VEREINSREGISTERNUMMER: 4916 

  

KONTAKTE:  

1. VORSITZENDER— CHRISTIAN PLASTWICH, MOORWERDER HAUPTDEICH 62, 21109 HAMBURG 

2. VORSITZENDER—MARC JANS, MOORWERDER HAUPTDEICH 33, 21109 HAMBURG 

E-MAIL / HOMEPAGE: SVMOORWERDER@GMX.DE / WWW.SVMOORWERDER.COM 

 

 

MITGLIED IM: 

 

  

 

 

 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Ort, Datum   Unterschrift Mieter  Unterschrift Vorstand SV Moorwerder  
 

 

 

Das Vereinsheim wird zu den Rückseitig benannten Bedingungen und Vereinbarungen vermietet. 

 

Der Vorstand behält es sich vor, dass ein Vorstandsmitglied jederzeit die Einhaltung der Ordnung 
kontrollieren darf. Im Falle der Zuwiderhandlung der Eigennutzung oder einer erkennbaren Schädigung 
der Vereinsanlage sowie einer Schädigung des Vereinsrufes ist dieser berechtigt die Veranstaltung 
unverzüglich zu beenden! Eine Rückvergütung erfolgt in diesen Fällen nicht! 

 

 

Ich erkläre mich durch meine Unterschrift mit den rückseitig benannten Bedingungen und 
Vereinbarungen einverstanden! Nur mit beiden Unterschriften (Mieter + Vorstand) gilt der Termin 

als verbindlich reserviert.   

Name, Vorname  PLZ / Wohnort 
 

Geburtsdatum  Telefon / Mobil 
 

Straße, Nr.  Veranstaltungstag 
 

Art der 
Veranstaltung 

 

 

Vorbemerkung  

 

Durch die private Nutzung des Vereinsheims wird es Vereins- und Nicht- Vereinsmitgliedern und deren 

Angehörigen ermöglicht, in unserem Vereinsheim private Feierlichkeiten durch zuführen. 

 

Die Nutzung der Räumlichkeit verpflichtet den Mieter zu einem sachgerechten und schonenden 

Umgang mit dem Vereinseigentum. 

 

Ansprechpartner für den M ieter ist grundsätzlich der geschäftsführende Vorstand des SV 

Moorwerder v. 1951 e.V. (nachfolgend „SV Moorwerder“) 

 
Allgemeine Angaben – Mieter 

Zusätzliche Vereinbarungen: 

 
 

Vertrag über die private Nutzung des 
Vereinsheims 

Saal:  ______________€ 
 
Sonstiges: ______________€ 
 
Kaution: ______________€ 
 
 
Gesamt: ______________€ 
 

 

MUSTER 
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MITGLIED IM: 

 

Das Vereinsheim wird zu folgenden Bedingungen vermietet: 

 

Die Vereinsheimmiete beträgt f ü r  d e n  S a a l  950 ,00€ einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit 

19%). Eine Nutzung der Küche inkl. Inventar und die Nutzung von Tischen und Stühlen sind in der Miete 

inbegriffen.  

 

Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 500,00€ zu hinterlegen, die bei ordnungsgemäßer 

Rückgabe der Mietsache unmittelbar zurück erstattet wird. 

 

Die Miete und die Kaution sind bei der Schlüsselübergabe an den Vermieter in bar zu entrichten, oder 

bevorzugt im Vorwege auf das untenstehende Konto zu überweisen.  

 

Die Preise beinhalten den üblichen Verbrauch von Energie und Wasser, sowie die Nutzung von Gläsern. 

 

Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die dabei entstehenden Kosten 

werden mit der Kaution verrechnet, oder über die Versicherung des Mieters beglichen. 

 

Eine Stornierung ist bis 21 Tage vor dem Veranstaltungstag kostenlos möglich, danach wird 1/3 der Miete als 

Entschädigungszahlung in Rechnung gestellt. 

 

Im Einzelnen gelten nachfolgende Vereinbarungen: 

 

 Der Vertragspartner muss volljährig sein. 

 Die Vermietung erfolgt nur zur privaten Nutzung; eine kommerzielle Nutzung ist nicht zulässig. 

 Der Mieter und die Teilnehmer an der Veranstaltung dürfen die freien Parkplätze auf dem Gelände des Vereins für die 

Dauer der Vermietung benutzen. Ein Anspruch auf freie Parkplätze besteht jedoch nicht. 

 Belästigungen der Anwohner, insbesondere ruhestörender Lärm und unzulässige Abfallentsorgung an angrenzenden 

Grundstücken sind zu vermeiden. 

 Dekorationen dürfen nicht mit Nägeln oder Tackerklammern an Wänden, Türen, Decken oder Holz befestigt werden. 

Hierfür kann Klebeband oder Bindfaden verwendet werden, das/der im Anschluss an die Veranstaltung wieder restlos 

zu entfernen ist. Vorhandene Befestigungsmöglichkeiten dürfen genutzt werden. 

 Grobe Verschmutzungen in den vermieteten Räumlichkeiten und auf dem Vereinsgelände und angrenzenden 

Grundstücken (Außenbereich) müssen vom Mieter sofort beseitigt werden. 

 Sämtliche Wert- und Reststoffe (z. B. Leergut, Geschenkverpackungen) sind vom Mieter zu entsorgen. 

 Der Mieter ist verpflichtet eventuelle Beschädigungen unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. 

 Wird das Vereinsheim angemietet, so dürfen die Vereinsmitglieder auch während der Veranstaltung die nichtgenutzten 

Gebäudeteile benutzen. 

 Nach Ende der Veranstaltung muss das Licht ausgeschaltet sowie alle Fenster und Türen verschlossen werden. 

 Die Küchen sowie der Tresenbereich sind ordnungsgemäß zu reinigen. Der Boden ist vor und hinter dem Tresen feucht zu 

wischen. Alle restlichen Bereiche sind besenrein* zu übergeben.  

 Reinigungsutensilien sind grundsätzlich vom Mieter selbst mitzubringen. 

 

Das Vereinsheim und der Eingangsbereich sind am Folgetag bis 12:00 Uhr in einem 

ordnungsgemäßen, sauberen und unbeschädigten Zustand zu übergeben.  

 

Ist eine Nachreinigung erforderlich, so werden dafür mind. 50,00€ der Kaution einbehalten. Die 
Entscheidung, ob eine Nachreinigung durchzuführen ist, trifft der geschäftsführende Vorstand des 
SV Moorwerder. 
 

*grobe Verschmutzungen (z.B. ausgelaufene Getränke ect.) sind im gesamten Gebäude zu entfernen. 


